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Errichterfirma
der Objekt-
funkanlage

Punkte:
Berufs-

Feuerwehr
(BF)

Bereichs-
feuerwehr-

verband (BFV)

Landes-
feuerwehr-

verband (LFV)

Fernmelde-
Behörde 

(FMB)

Prüfstelle 
für Objekt-

funkanlagen

Der Betreiber muss bei der Berufsfeuerwehr Graz einen 
schriftlichen Antrag stellen.  (lt. TRVB 159 Anhang 1)

Neue Objektfunkanlagen werden formlos mit dem Datenblatt der Fernmeldebehörde an den 
Landesfeuerwehrverband gemeldet.

Wartung
einmal  jährlich 

durch Fachfirma
(lt. TRVB 159 Pkt. 8)

Empfehlenswert wäre vor Installationsbeginn ein Vorgespräch zwischen: Betreiber – Errichterfirma – Berufsfeuerwehr - Prüfstelle 

Der Betreiber muss mit der Berufsfeuerwehr Graz einen 
schriftlichen Vertag abschließen. (lt. TRVB 159 Anhang 3)

Nach Fertigstellung der Objektfunkanlage  und einem mindestens sechswöchigen Probebetrieb ist von einer akkreditierten Prüfstelle eine 

Überprüfung durchzuführen.  (Betreiber – Errichterfirma – Berufsfeuerwehr – Prüfstelle)   (lt. TRVB 159 Pkt. 7.3)

Die Errichterfirma muss den 
Antrag der Fernmeldebehörde 

erstellen. 
Siehe Homepage:    https://www.fb.gv.at/formulare/funk-allg.html

Betreiber 
der Objekt-
funkanlage

Vorbegut-
achtung

Antrag an
Berufs-

feuerwehr

Vertrag mit
Berufs-

feuerwehr

Antrag an
Fernmelde-

behörde

Bewilligung
Landesfeuer-
wehrverband

Wartung
bzw.

Revision

Abschluss-
überprüfung

Revision 
alle  2  Jahre durch 

akkr. Prüfstelle
(lt. TRVB 159 Pkt. 7.4)

Ablaufschema für die Errichtung einer Feuerwehr-Objektfunkanlage

Antrag auf Erteilung einer Bewilligung zur Errichtung und zum 

Betrieb von Funkanlagen des festen Funkdienstes unter 1 GHz.



BF - ANTRAG
(Betreiber an BF)

BF - VERTRAG
(Betreiber mit BF)

FMB - ANTRAG 
(BF an FMB)


